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Verordnungsblatt für die 

Gemeinde Nikolsdorf 
 

Jahrgang 2025  Kundgemacht am 25. November 2025 

2.  Kanalordnung 

 

2. Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Nikolsdorf vom 24.11.2025 über die 

Erlassung einer Kanalordnung 

Aufgrund des § 4 Tiroler Kanalisationsgesetz 2000, LGBl.  Nr. 1/2001, zuletzt geändert durch das 
Gesetz LGBl. I Nr. 144/2018 wird verordnet: 

§ 1 

Anschlussbereich 

Der Anschlussbereich wird in der Weise festgelegt, dass der Abstand zwischen der Achse des jeweiligen 
Sammelkanals und der Grenze des Anschlussbereiches mit 100 Metern (horizontale Entfernung) 
festgelegt wird. 

 

§ 2 

Anschlusspflicht 

In die öffentliche Kanalisation sind nur die Abwässer einzuleiten, soweit sich aus dem Tiroler 
Kanalisationsgesetz 2000 diesbezüglich keine Einschränkungen ergeben.  

  

 

§ 3 

Art und Lage der Trennstelle  

(1)  Die Trennstelle wird mit 1,00 m innerhalb des zu entwässernden Grundstückes, gemessen an der 
dem Sammelkanal am nächsten liegende Grundstücksgrenze, festgelegt. 

(2)  Ist die Anschlussstelle an den öffentlichen Kanal (Sammelkanal) ein Schacht und misst die Länge 
des Anschlusskanals nicht mehr als 30,00 m und ist diese spiegelbar ausgeführt, so ist die Trennstelle eine 
gedachte Linie beim definierten Trennstellenbereich, das ist ein nahtloser Übergang, ohne zwingenden 
Einbau eines Schachtes. 

 

§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kanalordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Nikolsdorf, vom 09.10.2002, kundgemacht vom 10.10.2002 bis 25.10.2002 außer Kraft. 
 
 
 

Der Bürgermeister: 

Georg Rainer 
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